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  02.05.2007 
 

 
 
 
Antrag  
der Fraktionen von CDU und SPD 
 
 
 
Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und SPD zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung wahlrechtlicher Vorschriften (Drucksache 16/1154) 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften (Drucksache 
16/1154) wird wie folgt geändert: 
 
 
1.  Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
 
 Ziffer 8a wird gestrichen. 
 
2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) Ziffer.  5 wird gestrichen. 
 
b) Ziffer 16 a wird gestrichen. 
 
c) Ziffer  20 wird gestrichen. 
 
d)  Ziffer 21 wird gestrichen. 
 
 
3. Folgende Artikel 3 und 4 werden eingefügt: 
 

 
„Artikel 3 

  
Änderung der Gemeindeordnung 

 
Die Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl-H- S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. 
Schl-H- S. 278, ber. 2007 S. 15), wird wie folgt geändert: 
 
In § 57 a Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „zwei Monate“ durch die Worte „ein Monat“ ersetzt. 
 
 

Artikel 4 
  

Änderung der Kreisordnung 
 
Die Kreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl-
H- S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. 
Schl-H- S. 278, ber. 2007 S. 15), wird wie folgt geändert: 
 

lt021
Schleswig-Holsteinischer LandtagUmdruck 16/1993



 - 2 – 
 
 
In § 44 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „zwei Monate“ durch die Worte „ein Monat“ ersetzt.“ 
 
4.  Der bisherige Art. 3 wird zu Art. 5. 




